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BUFFET CRAMPON 
DEUTSCHLAND GMBH

Buffet Crampon 
verlängert 

Partnerschaft mit 
ÖBV

Anfang des Jahres wurde die Zu-
sammenarbeit mit dem Österrei-
chischen Blasmusikverband (ÖBV) 
um drei weitere Jahre verlängert. 
Die aktive Partnerschaft besteht 
bereits seit über sechs Jahren und 
ist durch eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit sowie einen regen 
Erfahrungsaustausch geprägt. Mit 
der Vertragsverlängerung in der 
aktuell sehr herausfordernden 
Zeit werden nicht nur musika-
lische Projekte weitergetragen, sondern beide Partner setzten damit 
auch ein besonderes Signal der Kontinuität und Weitsicht. Für Buffet 
Crampon ist die verlässliche Partnerschaft mit dem ÖBV eine tragende 
Säule in der Verbandsarbeit. 

Foto (v.l.n.r.): Karin Vierbauch (ÖBV, Bundesgeschäftsführung),
Volkmar Kühnle (Buffet Crampon, Senior Director Sales & Marketing), 
Erich Riegler (ÖBV Präsident), Andreas Gafke (Buffet Crampon, Sales 
& Marketing Director), Patrick La Venia (Buffet Crampon, Area Sales 
Manager)

Tafel mit Musikinstrumentenmachern 
der Mosenstraße

Die Anwohner der Mosenstraße, vornehmlich die „Ureinwohner“, die 
etwas weiter in die Vergangenheit zurückblicken können, haben den 
Versuch unternommen, eine Aufstellung der auf ihrer Straße tätigen 
Musikinstrumentenmacher anzufertigen. Da diese Straße zeitlich wie 
räumlich recht kurz ist, schien dies ziemlich übersichtlich zu werden.
Obwohl die Aufstellung keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, 
war das Ergebnis doch interessant und umfangreich und zeigt die Viel-
schichtigkeit dieses Handwerks in unserer Stadt. Allein die vier Karten-
spieler, die nicht etwa vier Geigen- oder vier Pfeifenmacher waren, 
sondern vier Meister aus verschiedenen Branchen, unterstreicht dies.
Diese Aufstellung ist bereits im Heimatboten erschienen und wurde 
auch in das „Musimabuch“ übernommen. Nun wurde eine Aludibond-
tafel angefertigt, die am Straßenschild am Haus Mosenstraße 2 (Neue 
Welt) angebracht wurde und von Urlaubern wie Einheimischen hof-
fentlich angenommen wird.
Vielleicht ist dies eine Anregung für die Bewohner anderer Straßen, es 
der Mosenstraße gleich zu tun, da ja die meisten alten Schilder der Mu-
sikinstrumentenmacher an den Häusern nach Wende und Renovierung 
verschwunden sind.
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Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses 
der Stadt Markneukirchen findet am Mittwoch, dem 14. April 
2021, im Foyer der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   17.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2.   Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Technischen Aus-

schusses vom 17. März 2021 
 

3.    Bauanträge 
 

4.   Beschlussvorlage 20/2021 T 
         Vergabe der örtlichen Bauüberwachung und Bauoberleitung 
         beim Bauvorhaben Ersatzneubau Brücke Poststraße 
 

5.  Informationen / Sonstiges 
 

Wir bitten um die Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für 
die Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. 

 
   Markneukirchen, den 09. April 2021 

 
 

   A. Rubner               
   Bürgermeister 
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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 
      

Einsatzgeschehen 
 
 

Einsatzbeginn:  26.03.21, 15:53  
Einsatzstichwort:  Brand - klein; Restablöschung  
Einsatzort:  Markneukirchen, Oberer Berg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug; Mann-

schaftstransportfahrzeug  
Personal:  6 im Einsatz, 16 in Bereitschaft  
 
Einsatzbeginn:  31.03.21, 18:35  
Einsatzstichwort:  Brand - mittel; Gartenhausbrand  
Einsatzort:  Bad Brambach, Schönberger Straße  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 2  
Personal:  16 im Einsatz, 17 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle war die 

örtliche Feuerwehr bereits vor Ort und hatte den 
Brand gelöscht.  
Wir sind mit den genannten Fahrzeugen in der gel-
tenden Alarm- und Ausrückeordnung bereits im 
Erstalarm involviert.  

 
Einsatzbeginn: 04.04.21, 06:10  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - mittel; Verkehrsunfall  
Einsatzort:  Erlbach, Hetzschener Weg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 

Tanklöschfahrzeug; Löschgruppenfahrzeug, Mann-
schaftstransportfahrzeug  

Personal:  31 im Einsatz, 12 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Fahrzeug neben der Fahrbahn, auf der Beifahrer-

seite, zum Liegen gekommen. Sicherung der Ein-
satzstelle und Rettung sowie Betreuung der Per-
son bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Mark-
neukirchen findet am Donnerstag, dem 22. April 2021, im Foyer 
der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   18.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung, der Anwesenheit u. Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung sowie Festlegen der Protokollmitunter-
zeichner  

 
2.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom   

25. März 2021 
 

3. Bürgerfragestunde 
 

4. Beschlussvorlage 21/2021 
Eintrittspreise Stadtrallye 

 
5. Beschlussvorlage 22/2021 

 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
          Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
          Los 7 Gerüstbauarbeiten 
 

6. Beschlussvorlage 23/2021 
 Vergabe von Lieferleistungen nach VOL/A 
          Grundschule Markneukirchen, Digitalpakt 
          Los 2 Lieferung und Installation Anzeige- und  
          Interaktionsgeräte 
 
    7.   Beschlussvorlage 24/2021 
          Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
    8.   Informationen/Sonstiges 
 
Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die 
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss wäh-
rend der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung getra-
gen werden. 
 
Markneukirchen, den 09. April 2021 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

FFM 
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BESCHLUSSVORLAGE 15/2021  
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
der Stadt Markneukirchen für das Kalenderjahr 2021. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  12     Nein:  0        Enthaltung:  5 
  
BESCHLUSSVORLAGE 16/2021 
 
Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2021 
 
Der Stadtrat beschließt auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2021 zu verzichten. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 17/2021 
 
Bestätigung von Spendeneingängen 
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spendenein-
gänge und nimmt diese mit Dank an. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 18/2021 
 
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
Los 5 Zimmererarbeiten 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt, den Auftrag im Rah-
men des Vorhabens „Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach“ für das 
Los 5 – Zimmererarbeiten der Firma Scharf Systembauelemente e.K., 
Äußerer Hofring 3 in 09429 Wolkenstein zu einer Bruttogebotssumme 
von 92.577,97 EUR zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 19/2021 
 
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
Los 6 Dachdecker-Dachklempnerarbeiten 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt, den Auftrag im Rah-
men des Vorhabens „Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach“ für das 
Los 6 – Dachdecker-Dachklempnerarbeiten der Firma Schmidt Beda-
chungen GmbH, Hofer Straße 71 in 08606 Oelsnitz/V. zu einer Brutto-
gebotssumme von 45.379,83 EUR zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17    Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Straßenreinigung 
 
Ab Montag, dem 19. 04. 2021, kommt die Kehrmaschine in Markneukir-
chen und in den Ortsteilen zum Einsatz. Im Ortsteil Erlbach fährt die 
Kehrmaschine am 26.04.2021. 
Von der Tour ausgeschlossen sind die Straßen, an denen Baumaßnah-
men stattfinden oder in nächster Zeit begonnen werden. Die Straßen-
anlieger werden aufgefordert, ihre Gehwege vor dem Einsatz der Kehr-
maschine von Streugut zu reinigen. Das Kehrgut kann in die Schnittge-
rinne gefegt werden. Parallel zur Straßenreinigung werden vom 
Stadtbauhof die Gullys in jeder Straße mit geleert. 
An alle Verkehrsteilnehmer wird dringend appelliert, die Parkverbots-
schilder während der Kehrzeit zu beachten, damit ein reibungsloser 
Ablauf gewährleistet ist.  
Der Ortsteil Siebenbrunn-Sträßel sowie einige Straßen, die nicht durch 
die große Kehrmaschine gereinigt werden können, werden gesondert 
durch ein kleineres Kehrfahrzeug des Stadtbauhofes gesäubert.  
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
MARKNEUKIRCHEN 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Adorfer Straße 
Die Straßenbeleuchtung der Adorfer Straße zwischen der Richard-
Wagner-Straße und der B 283 wird ab der kommenden Woche erneu-
ert. Die Arbeiten finden in einer Wanderbaustelle unter halbseitiger 
Sperrung der Adorfer Straße statt, der Verkehr wird mittels einer 
Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten sollen am 14.04. beginnen und 
ca. 8 Wochen dauern. 
 
ERLBACH 
Sanierung Altes Schloss 
Im Zuge der Arbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der 
Kirchstraße. Vom 19.04. bis zum 30.04. wird die Kirchstraße zwischen 
der Braugasse und der Zufahrt zum Haus Nr. 21 vollgesperrt. Dem 
schließt sich eine halbseitige Sperrung bis voraussichtlich Anfang Au-
gust an. Für Ortsunkundige wird eine Umleitung ausgeschildert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
der Sitzung des  

Stadtrates Markneukirchen 
vom 25.03.2021 

 

Markneukirchner Baustellenkurier
MARKNEUKIRCHEN
Erneuerung der Straßenbeleuch-
tung Adorfer Straße
Die Straßenbeleuchtung der Adorfer 
Straße zwischen der Richard-Wag-
ner-Straße und der B 283 wird ab der 
kommenden Woche erneuert. Die 
Arbeiten finden in einer Wanderbau-
stelle unter halbseitiger Sperrung der 
Adorfer Straße statt, der Verkehr wird 
mittels einer Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten sollen am 14.04. 
beginnen und ca. 8 Wochen dauern.

ERLBACH
Sanierung Altes Schloss
Im Zuge der Arbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der 
Kirchstraße. Vom 19.04. bis zum 30.04. wird die Kirchstraße zwischen 
der Braugasse und der Zufahrt zum Haus Nr. 21 vollgesperrt. Dem 
schließt sich eine halbseitige Sperrung bis voraussichtlich Anfang Au-
gust an. Für Ortsunkundige wird eine Umleitung ausgeschildert.

Baumstumpf- und Wurzelstockentfernung
schnell, günstig, ohne Bagger

www.baumstumpf-raus.de
Tel. 0160 4410366 - Martin Weidel, Hennebacher Str. 28, 08648 Bad Brambach
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Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Technischen Ausschusses 
der Stadt Markneukirchen findet am Mittwoch, dem 14. April 
2021, im Foyer der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   17.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung sowie der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 
2.   Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Technischen Aus-

schusses vom 17. März 2021 
 

3.    Bauanträge 
 

4.   Beschlussvorlage 20/2021 T 
         Vergabe der örtlichen Bauüberwachung und Bauoberleitung 
         beim Bauvorhaben Ersatzneubau Brücke Poststraße 
 

5.  Informationen / Sonstiges 
 

Wir bitten um die Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für 
die Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss 
während der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. 

 
   Markneukirchen, den 09. April 2021 

 
 

   A. Rubner               
   Bürgermeister 
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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 
      

Einsatzgeschehen 
 
 

Einsatzbeginn:  26.03.21, 15:53  
Einsatzstichwort:  Brand - klein; Restablöschung  
Einsatzort:  Markneukirchen, Oberer Berg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug; Mann-

schaftstransportfahrzeug  
Personal:  6 im Einsatz, 16 in Bereitschaft  
 
Einsatzbeginn:  31.03.21, 18:35  
Einsatzstichwort:  Brand - mittel; Gartenhausbrand  
Einsatzort:  Bad Brambach, Schönberger Straße  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 2  
Personal:  16 im Einsatz, 17 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle war die 

örtliche Feuerwehr bereits vor Ort und hatte den 
Brand gelöscht.  
Wir sind mit den genannten Fahrzeugen in der gel-
tenden Alarm- und Ausrückeordnung bereits im 
Erstalarm involviert.  

 
Einsatzbeginn: 04.04.21, 06:10  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - mittel; Verkehrsunfall  
Einsatzort:  Erlbach, Hetzschener Weg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 

Tanklöschfahrzeug; Löschgruppenfahrzeug, Mann-
schaftstransportfahrzeug  

Personal:  31 im Einsatz, 12 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Fahrzeug neben der Fahrbahn, auf der Beifahrer-

seite, zum Liegen gekommen. Sicherung der Ein-
satzstelle und Rettung sowie Betreuung der Per-
son bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Mark-
neukirchen findet am Donnerstag, dem 22. April 2021, im Foyer 
der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   18.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung, der Anwesenheit u. Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung sowie Festlegen der Protokollmitunter-
zeichner  

 
2.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom   

25. März 2021 
 

3. Bürgerfragestunde 
 

4. Beschlussvorlage 21/2021 
Eintrittspreise Stadtrallye 

 
5. Beschlussvorlage 22/2021 

 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
          Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
          Los 7 Gerüstbauarbeiten 
 

6. Beschlussvorlage 23/2021 
 Vergabe von Lieferleistungen nach VOL/A 
          Grundschule Markneukirchen, Digitalpakt 
          Los 2 Lieferung und Installation Anzeige- und  
          Interaktionsgeräte 
 
    7.   Beschlussvorlage 24/2021 
          Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
    8.   Informationen/Sonstiges 
 
Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die 
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss wäh-
rend der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung getra-
gen werden. 
 
Markneukirchen, den 09. April 2021 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
 

FFM 
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Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen des Sächsischen  
Staatsministeriums der Finanzen zur  

Grundsteuerreform 
 
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?  
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke und Ge-
bäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, be-
steuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern gezahlt, 
die sie über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umle-
gen können. Von der Grundsteuer sind also alle Einwohnerinnen und 
Einwohner einer Gemeinde direkt oder indirekt betroffen. Ihnen 
kommt sie wiederum zugute, denn die Kommunen verwenden die 
Grundsteuereinnahmen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und freiwilli-
gen Aufgaben, zum Beispiel für den Bau und die Unterhaltung von Stra-
ßen, Schulen, Schwimmbäder oder Bibliotheken.  
 
2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann wirkt sie?  
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige Grund-
lage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfassungswidrig 
erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber die Bewertung im Rahmen 
der Grundsteuerreform neu regeln, um den Gemeinden eine ihrer wich-
tigsten Einnahmequellen dauerhaft zu erhalten. Die Grundsteuer darf 
noch bis zum 31. Dezember 2024 auf Basis der Einheitswerte erhoben 
werden. Die auf dem bisherigen Recht basierenden Einheitswertbe-
scheide, Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide wer-
den kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer dann nur noch 
auf Basis neuer Bescheide erhoben.  
 
3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform?  
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue Haupt-
feststellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Dabei 
werden alle Grundstücke und Gebäude sowie alle Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft - in Sachsen sind das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche 
Einheiten - vom Finanzamt neu bewertet.  
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, ab Mitte 
2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. Damit dies mög-
lichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber eine elektronische 
Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen vorgesehen. Die ent-
sprechenden Programme dafür werden derzeit erarbeitet und künftig 
über ELSTER bereitgestellt. Sie werden die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer bei der Erklärungsabgabe unterstützen. Auf Papier eingehende 
Erklärungen werden nicht zurückgewiesen, sondern gescannt und di-
gitalisiert.  
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Angaben be-
nötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind die Lage und 
Bezeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, der Bodenricht-
wert (im Internet abrufbar z. B. unter: https://www.boris.sach-
sen.de/bodenrichtwertrecherche-4034.html), die Gebäudeart (z. B. Ein-
familienhaus, Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Geschäftsgrund-
stück etc.), die Wohnfläche oder Bruttogrundfläche und das Baujahr 
anzugeben. Viele weitere erforderliche Berechnungsfaktoren sind im 
Gesetz festgelegt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer müssen den 
neuen Grundsteuerwert deshalb auch nicht selbst berechnen. Dies 
übernimmt das jeweilige Finanzamt.  
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von 
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Grund-
steuer B für das Grundvermögen werden auch künftig beibehalten:  
 
1. Stufe Finanzamt  
• Feststellung des Grundsteuerwertes 
 
2. Stufe  
Finanzamt  
• Festsetzung des Grundsteuermessbetrags  
   Grundsteuerwert x Messzahl = Grundsteuermessbetrag 
 
3. Stufe 
Gemeinde  
• Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 
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BESCHLUSSVORLAGE 15/2021  
 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 
der Stadt Markneukirchen für das Kalenderjahr 2021. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  12     Nein:  0        Enthaltung:  5 
  
BESCHLUSSVORLAGE 16/2021 
 
Verzicht auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2021 
 
Der Stadtrat beschließt auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2021 zu verzichten. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 17/2021 
 
Bestätigung von Spendeneingängen 
 
Der Stadtrat beschließt die in der Anlage aufgeführten Spendenein-
gänge und nimmt diese mit Dank an. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 18/2021 
 
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
Los 5 Zimmererarbeiten 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt, den Auftrag im Rah-
men des Vorhabens „Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach“ für das 
Los 5 – Zimmererarbeiten der Firma Scharf Systembauelemente e.K., 
Äußerer Hofring 3 in 09429 Wolkenstein zu einer Bruttogebotssumme 
von 92.577,97 EUR zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17     Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
BESCHLUSSVORLAGE 19/2021 
 
Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
Los 6 Dachdecker-Dachklempnerarbeiten 
 
Der Stadtrat der Stadt Markneukirchen beschließt, den Auftrag im Rah-
men des Vorhabens „Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach“ für das 
Los 6 – Dachdecker-Dachklempnerarbeiten der Firma Schmidt Beda-
chungen GmbH, Hofer Straße 71 in 08606 Oelsnitz/V. zu einer Brutto-
gebotssumme von 45.379,83 EUR zu erteilen. 
 
Abstimmungsergebnis:       Ja:  17    Nein:  0        Enthaltung:  0 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Straßenreinigung 
 
Ab Montag, dem 19. 04. 2021, kommt die Kehrmaschine in Markneukir-
chen und in den Ortsteilen zum Einsatz. Im Ortsteil Erlbach fährt die 
Kehrmaschine am 26.04.2021. 
Von der Tour ausgeschlossen sind die Straßen, an denen Baumaßnah-
men stattfinden oder in nächster Zeit begonnen werden. Die Straßen-
anlieger werden aufgefordert, ihre Gehwege vor dem Einsatz der Kehr-
maschine von Streugut zu reinigen. Das Kehrgut kann in die Schnittge-
rinne gefegt werden. Parallel zur Straßenreinigung werden vom 
Stadtbauhof die Gullys in jeder Straße mit geleert. 
An alle Verkehrsteilnehmer wird dringend appelliert, die Parkverbots-
schilder während der Kehrzeit zu beachten, damit ein reibungsloser 
Ablauf gewährleistet ist.  
Der Ortsteil Siebenbrunn-Sträßel sowie einige Straßen, die nicht durch 
die große Kehrmaschine gereinigt werden können, werden gesondert 
durch ein kleineres Kehrfahrzeug des Stadtbauhofes gesäubert.  
 
 
 

Markneukirchner Baustellenkurier 
 
MARKNEUKIRCHEN 
Erneuerung der Straßenbeleuchtung Adorfer Straße 
Die Straßenbeleuchtung der Adorfer Straße zwischen der Richard-
Wagner-Straße und der B 283 wird ab der kommenden Woche erneu-
ert. Die Arbeiten finden in einer Wanderbaustelle unter halbseitiger 
Sperrung der Adorfer Straße statt, der Verkehr wird mittels einer 
Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten sollen am 14.04. beginnen und 
ca. 8 Wochen dauern. 
 
ERLBACH 
Sanierung Altes Schloss 
Im Zuge der Arbeiten kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der 
Kirchstraße. Vom 19.04. bis zum 30.04. wird die Kirchstraße zwischen 
der Braugasse und der Zufahrt zum Haus Nr. 21 vollgesperrt. Dem 
schließt sich eine halbseitige Sperrung bis voraussichtlich Anfang Au-
gust an. Für Ortsunkundige wird eine Umleitung ausgeschildert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
der Sitzung des  

Stadtrates Markneukirchen 
vom 25.03.2021 
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Ortsübliche öffentliche 
Ausschreibung 

der Stadt Markneukirchen 
 

Verkauf der Immobilie Zollstraße 23,  
OT Wernitzgrün, 08258 Markneukirchen 

 
Die Stadt Markneukirchen schreibt das Grundstück Flurstück 235/1 der 
Gemarkung Wernitzgrün mit der Bezeichnung Zollstr. 23, mit der Ge-
samtgröße laut Grundbuch von 2.557 m² zum Verkauf aus. 
 
Das Grundstück ist mit einem massiven freistehenden unterkellerten 
dreigeschossigen Gebäude (typisches Gründerzeithaus), ca. im Jahr 
1890 bebaut, welches früher als Zollamt und später als Wohnhaus ge-
nutzt wurde. 
Im Wohngebäude befinden sich drei Wohnungen, von denen die Erd-
geschosswohnung nicht vermietet ist. Im Dachgeschoss sind Kammern 
einer früheren Wohnung, die durch die Mieter mit genutzt werden.  
Daran befindet sich ein im Jahr 1926 errichteter eingeschossiger nicht 
unterkellerter Anbau, welcher derzeit unentgeltlich für Hobbyzwecke 
vermietet ist. 
Die Wohn- und Nutzfläche des Wohngebäudes einschl. des Dachge-
schosses und des Anbaues beträgt über 400 m². 
Der bauliche Zustand im Gebäude ist unterschiedlich, teilweise unsa-
niert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. 
Damit besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. 
Auf dem Grundstück befindet sich außerdem eine Leichtbaugarage 
und im Eigentum von Mietern ein kleines Gartenhaus und ein Kinder-
spielgerüst. 
 
Das Grundstück liegt in einem Flurbereinigungsgebiet. Ein Bebauungs-
plan ist nicht vorhanden. Aufgrabungen sind 14 Tage vorher der Denk-
malschutzbehörde anzuzeigen. Die Gebäude stehen nicht unter Denk-
malschutz. Sogenannte Altlasten (Bodenkontamination) sind nicht be-
kannt. 
Die Versorgung Trinkwasser, Strom und Telefon ist vorhanden. Die Hei-
zung wird durch Flüssiggas über Tank am Haus stehend betrieben, Ent-
sorgung über vollbiologische Kleinkläranlage mit Versickerung. 
 
Weitere Auskünfte über Zustand und Beschaffenheit können beim Be-
reich Liegenschaften der Stadtverwaltung Markneukirchen eingeholt 
werden, soweit Angaben bekannt sind. 
Eine Besichtigung der vermieteten Räume durch Interessenten ist nicht 
möglich. 
 
Das Mindestgebot zur Ausschreibung beträgt 60.500,00 € zuzüglich 
sämtlicher Kosten des Verkaufes, insbesondere der Kosten der Ver-
tragsbeurkundung, der Grunderwerbsteuer und der Eigentumsum-
schreibung sowie einer Gebühr von 100,00 €. 
 
Interessenten können ihre Gebote bis zum Montag, dem 26. April 
2021, um 12.00 Uhr (Eingangsdatum bei der Stadt Markneukirchen, 
nicht Absendedatum) an die Stadtverwaltung Markneukirchen, Be-
reich Liegenschaften, 08258 Markneukirchen, Am Rathaus 2) in Brief-
form senden oder selbst im Bereich Liegenschaften bzw. in der Käm-
merei im Rathaus abgeben.  
Das Gebot soll sich in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk „Gebot Zollstr. 23“ befinden.  
(Das Fehlen des Vermerkes auf dem Umschlag kann zu einem Aus-
schluss des Gebotes führen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen des Sächsischen  
Staatsministeriums der Finanzen zur  

Grundsteuerreform 
 
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt?  
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke und Ge-
bäude einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, be-
steuert. Sie wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern gezahlt, 
die sie über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umle-
gen können. Von der Grundsteuer sind also alle Einwohnerinnen und 
Einwohner einer Gemeinde direkt oder indirekt betroffen. Ihnen 
kommt sie wiederum zugute, denn die Kommunen verwenden die 
Grundsteuereinnahmen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen und freiwilli-
gen Aufgaben, zum Beispiel für den Bau und die Unterhaltung von Stra-
ßen, Schulen, Schwimmbäder oder Bibliotheken.  
 
2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann wirkt sie?  
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige Grund-
lage für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfassungswidrig 
erklärt. Daraufhin musste der Gesetzgeber die Bewertung im Rahmen 
der Grundsteuerreform neu regeln, um den Gemeinden eine ihrer wich-
tigsten Einnahmequellen dauerhaft zu erhalten. Die Grundsteuer darf 
noch bis zum 31. Dezember 2024 auf Basis der Einheitswerte erhoben 
werden. Die auf dem bisherigen Recht basierenden Einheitswertbe-
scheide, Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide wer-
den kraft Gesetzes zum 31. Dezember 2024 mit Wirkung für die Zukunft 
aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer dann nur noch 
auf Basis neuer Bescheide erhoben.  
 
3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform?  
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue Haupt-
feststellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Dabei 
werden alle Grundstücke und Gebäude sowie alle Betriebe der Land- 
und Forstwirtschaft - in Sachsen sind das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche 
Einheiten - vom Finanzamt neu bewertet.  
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, ab Mitte 
2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. Damit dies mög-
lichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber eine elektronische 
Übermittlungspflicht für die Steuererklärungen vorgesehen. Die ent-
sprechenden Programme dafür werden derzeit erarbeitet und künftig 
über ELSTER bereitgestellt. Sie werden die Eigentümerinnen und Eigen-
tümer bei der Erklärungsabgabe unterstützen. Auf Papier eingehende 
Erklärungen werden nicht zurückgewiesen, sondern gescannt und di-
gitalisiert.  
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Angaben be-
nötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind die Lage und 
Bezeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, der Bodenricht-
wert (im Internet abrufbar z. B. unter: https://www.boris.sach-
sen.de/bodenrichtwertrecherche-4034.html), die Gebäudeart (z. B. Ein-
familienhaus, Zweifamilienhaus, Eigentumswohnung, Geschäftsgrund-
stück etc.), die Wohnfläche oder Bruttogrundfläche und das Baujahr 
anzugeben. Viele weitere erforderliche Berechnungsfaktoren sind im 
Gesetz festgelegt. Die Eigentümerinnen und Eigentümer müssen den 
neuen Grundsteuerwert deshalb auch nicht selbst berechnen. Dies 
übernimmt das jeweilige Finanzamt.  
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von 
Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Grund-
steuer B für das Grundvermögen werden auch künftig beibehalten:  
 
1. Stufe Finanzamt  
• Feststellung des Grundsteuerwertes 
 
2. Stufe  
Finanzamt  
• Festsetzung des Grundsteuermessbetrags  
   Grundsteuerwert x Messzahl = Grundsteuermessbetrag 
 
3. Stufe 
Gemeinde  
• Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 
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Freiwillige Feuerwehr der Stadt Markneukirchen 
      

Einsatzgeschehen 
 
 

Einsatzbeginn:  26.03.21, 15:53  
Einsatzstichwort:  Brand - klein; Restablöschung  
Einsatzort:  Markneukirchen, Oberer Berg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug; Mann-

schaftstransportfahrzeug  
Personal:  6 im Einsatz, 16 in Bereitschaft  
 
Einsatzbeginn:  31.03.21, 18:35  
Einsatzstichwort:  Brand - mittel; Gartenhausbrand  
Einsatzort:  Bad Brambach, Schönberger Straße  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Tanklöschfahrzeug, Drehleiter, 

Hilfeleistungslöschfahrzeug 2  
Personal:  16 im Einsatz, 17 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Bei unserem Eintreffen an der Einsatzstelle war die 

örtliche Feuerwehr bereits vor Ort und hatte den 
Brand gelöscht.  
Wir sind mit den genannten Fahrzeugen in der gel-
tenden Alarm- und Ausrückeordnung bereits im 
Erstalarm involviert.  

 
Einsatzbeginn: 04.04.21, 06:10  
Einsatzstichwort:  Hilfeleistung - mittel; Verkehrsunfall  
Einsatzort:  Erlbach, Hetzschener Weg  
Fahrzeug(e):  Kommandowagen; Hilfeleistungslöschfahrzeug 1 

Tanklöschfahrzeug; Löschgruppenfahrzeug, Mann-
schaftstransportfahrzeug  

Personal:  31 im Einsatz, 12 in Bereitschaft  
Bemerkung:  Fahrzeug neben der Fahrbahn, auf der Beifahrer-

seite, zum Liegen gekommen. Sicherung der Ein-
satzstelle und Rettung sowie Betreuung der Per-
son bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortsübliche Bekanntgabe 
der Stadt Markneukirchen 

 

Die nächste öffentliche Sitzung des Stadtrates der Stadt Mark-
neukirchen findet am Donnerstag, dem 22. April 2021, im Foyer 
der Musikhalle Markneukirchen statt. 
Beginn:   18.00 Uhr 
 

TAGESORDNUNG:  
 

1.   Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen La-
dung, der Anwesenheit u. Beschlussfähigkeit, Bestätigung 
der Tagesordnung sowie Festlegen der Protokollmitunter-
zeichner  

 
2.  Bestätigung des Protokolls der Sitzung des Stadtrates vom   

25. März 2021 
 

3. Bürgerfragestunde 
 

4. Beschlussvorlage 21/2021 
Eintrittspreise Stadtrallye 

 
5. Beschlussvorlage 22/2021 

 Vergabe von Bauleistungen nach VOB/A 
          Neugestaltung „Altes Schloss“ in Erlbach 
          Los 7 Gerüstbauarbeiten 
 

6. Beschlussvorlage 23/2021 
 Vergabe von Lieferleistungen nach VOL/A 
          Grundschule Markneukirchen, Digitalpakt 
          Los 2 Lieferung und Installation Anzeige- und  
          Interaktionsgeräte 
 
    7.   Beschlussvorlage 24/2021 
          Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 
 
    8.   Informationen/Sonstiges 
 
Wir bitten um Beachtung der Hygiene-Regeln. Aufgrund des für die 
Musikhalle Markneukirchen geltenden Hygienekonzeptes muss wäh-
rend der gesamten Veranstaltung eine Mund-Nasen-Bedeckung getra-
gen werden. 
 
Markneukirchen, den 09. April 2021 
 
 
A. Rubner 
Bürgermeister 
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Informationen des Sächsischen 
Staatsministeriums der Finanzen zur 

Grundsteuerreform
1. Was ist die Grundsteuer und wofür wird sie gezahlt? 
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz, also Grundstücke und Gebäude 
einschließlich der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, besteuert. Sie 
wird von den Eigentümerinnen und Eigentümern gezahlt, die sie über die 
Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen können. Von der 
Grundsteuer sind also alle Einwohnerinnen und Einwohner einer Gemeinde 
direkt oder indirekt betroffen. Ihnen kommt sie wiederum zugute, denn 
die Kommunen verwenden die Grundsteuereinnahmen zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben, zum Beispiel für den Bau und die 
Unterhaltung von Straßen, Schulen, Schwimmbäder oder Bibliotheken. 

2. Warum gab es eine Grundsteuerreform und ab wann wirkt sie? 
Das Bundesverfassungsgericht hatte im April 2018 die bisherige Grundla-
ge für die Grundsteuer – die Einheitswerte – für verfassungswidrig erklärt. 
Daraufhin musste der Gesetzgeber die Bewertung im Rahmen der Grund-
steuerreform neu regeln, um den Gemeinden eine ihrer wichtigsten Ein-
nahmequellen dauerhaft zu erhalten. Die Grundsteuer darf noch bis zum 31. 
Dezember 2024 auf Basis der Einheitswerte erhoben werden. Die auf dem 
bisherigen Recht basierenden Einheitswertbescheide, Grundsteuermess-
bescheide und Grundsteuerbescheide werden kraft Gesetzes zum 31. De-
zember 2024 mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben. Ab dem Jahr 2025 
wird die Grundsteuer dann nur noch auf Basis neuer Bescheide erhoben. 

3. Was passiert bei der Umsetzung der Grundsteuerreform? 
Voraussetzung für den Erlass der neuen Bescheide ist eine neue Hauptfest-
stellung, die zum Stichtag 1. Januar 2022 durchgeführt wird. Dabei werden 
alle Grundstücke und Gebäude sowie alle Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft - in Sachsen sind das ca. 2,5 Mio. wirtschaftliche Einheiten - vom 
Finanzamt neu bewertet. 
Dafür werden alle Eigentümerinnen und Eigentümer gebeten, ab Mitte 
2022 eine Erklärung für ihren Grundbesitz abzugeben. Damit dies mög-
lichst reibungslos gelingt, hat der Gesetzgeber eine elektronische Über-
mittlungspflicht für die Steuererklärungen vorgesehen. Die entsprechen-
den Programme dafür werden derzeit erarbeitet und künftig über ELSTER 
bereitgestellt. Sie werden die Eigentümerinnen und Eigentümer bei der Er-
klärungsabgabe unterstützen. Auf Papier eingehende Erklärungen werden 
nicht zurückgewiesen, sondern gescannt und digitalisiert. 
Bei der Steuererklärung werden künftig deutlich weniger Angaben be-
nötigt. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern sind die Lage und Be-
zeichnung des Flurstücks, die Grundstücksgröße, der Bodenrichtwert (im 
Internet abrufbar z. B. unter: https://www.boris.sachsen.de/bodenricht-
wertrecherche-4034.html), die Gebäudeart (z. B. Einfamilienhaus, Zwei-
familienhaus, Eigentumswohnung, Geschäftsgrundstück etc.), die Wohn-
fläche oder Bruttogrundfläche und das Baujahr anzugeben. Viele weitere 
erforderliche Berechnungsfaktoren sind im Gesetz festgelegt. Die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer müssen den neuen Grundsteuerwert deshalb 
auch nicht selbst berechnen. Dies übernimmt das jeweilige Finanzamt. 
Das bisherige dreistufige Verfahren und die Unterscheidung von Grund-
steuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Grundsteuer B für 
das Grundvermögen werden auch künftig beibehalten: 

1. Stufe Finanzamt 
• Feststellung des Grundsteuerwertes

2. Stufe 
Finanzamt 
• Festsetzung des Grundsteuermessbetrags 
   Grundsteuerwert x Messzahl = Grundsteuermessbetrag

3. Stufe
Gemeinde 
• Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
   Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Grundsteuer

4. Was beinhaltet das sächsische Grundsteuermodell? 
Der sächsische Landtag hat Anfang Februar 2021 das sächsische Grund-
steuermodell verabschiedet. Dieses weicht vom Grundsteuergesetz 
des Bundes dahingehend ab, dass bei den Steuermesszahlen zwischen 
den Grundstücksarten differenziert wird. 

Bei der Grundsteuer B gelten in Sachsen künftig folgende Steuermess-
zahlen: 
• 0,36 Promille für unbebaute Grundstücke und Wohngrundstücke 
• 0,72 Promille für Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grund-
   stücke, das Teileigentum und die sonstigen bebauten Grundstücke 

Für die Grundsteuer A verbleibt es bei der im Grundsteuergesetz ge-
regelten Steuermesszahl von 0,55 Promille. 

Ziel des sächsischen Modells ist es, eine deutliche Steigerung der 
Grundsteuer bei den Wohngrundstücken und demgegenüber eine 
starke Entlastung bei den Geschäftsgrundstücken zu vermeiden. Woh-
nen soll durch die Grundsteuerreform nicht stärker belastet werden. Im 
Ergebnis soll eine überproportionale Belastung einzelner Grundstücks-
arten vermieden werden. Die höhere Messzahl für Geschäftsgrundstü-
cke bewirkt dabei nicht, dass sich die Grundsteuerbelastung für die 
sächsische Wirtschaft flächendeckend erhöht oder sogar verdoppelt. 
Das haben die im Rahmen des sächsischen Gesetzgebungsverfahrens 
durchgeführten Berechnungen gezeigt. 

5. Und wie hoch ist die Grundsteuer ab 2025? 
Belastbare Aussagen, wie sich die Höhe der ab 2025 zu zahlenden 
Grundsteuer in jedem Einzelfall ändern wird, sind derzeit nicht mög-
lich. Hierzu müssen die Grundstücke zunächst neu bewertet werden. 
Grundlage dafür sind die Steuererklärungen, die nach Aufforderung 
durch die Finanzverwaltung abzugeben sind. Die Eigentümerinnen und 
Eigentümer werden im 2. Quartal 2022 von den Finanzämtern Informa-
tionen zur Abgabe der Steuererklärung erhalten. 
Trotz der Differenzierung der Steuermesszahlen in Sachsen wird sich 
die Grundsteuerzahlung einzelner Steuerpflichtiger verändern. Die an-
gestrebte Aufkommensneutralität bezieht sich nur auf das gesamte 
Grundsteueraufkommen in Sachsen bzw. in der jeweiligen Kommune. 
Belastungsverschiebungen zwischen den einzelnen Steuerpflichtigen 
lassen sich aufgrund von Wertveränderungen bei den Grundstücken, 
die innerhalb der letzten 87 Jahre eingetreten sind, nicht vermeiden. 
D. h. es wird Grundstücke geben, für die ab 2025 mehr Grundsteuer als 
bisher und Grundstücke, für die weniger Grundsteuer als bisher zu zah-
len sein wird. Das ist die unausweichliche Folge der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Neuregelung und lässt sich – angesichts der 
aktuellen Ungerechtigkeiten aufgrund der großen Bewertungsunter-
schiede durch das Abstellen auf veraltete Werte – nicht vermeiden.

Straßenreinigung
Ab Montag, dem 19. 04. 2021, kommt die Kehrmaschine in Markneu-
kirchen und in den Ortsteilen zum Einsatz. Im Ortsteil Erlbach fährt die 
Kehrmaschine am 26.04.2021.
Von der Tour ausgeschlossen sind die Straßen, an denen Baumaß-
nahmen stattfinden oder in nächster Zeit begonnen werden. Die 
Straßenanlieger werden aufgefordert, ihre Gehwege vor dem Einsatz 
der Kehrmaschine von Streugut zu reinigen. Das Kehrgut kann in die 
Schnittgerinne gefegt werden. Parallel zur Straßenreinigung werden 
vom Stadtbauhof die Gullys in jeder Straße mit geleert.
An alle Verkehrsteilnehmer wird dringend appelliert, die Parkverbots-
schilder während der Kehrzeit zu beachten, damit ein reibungsloser 
Ablauf gewährleistet ist. 
Der Ortsteil Siebenbrunn-Sträßel sowie einige Straßen, die nicht durch 
die große Kehrmaschine gereinigt werden können, werden gesondert 
durch ein kleineres Kehrfahrzeug des Stadtbauhofes gesäubert.
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Programm 

07.00-08.00 Uhr  Vogelstimmenwanderung  

   mit dem Ornithologen Michael Künzel  kostenlos 
 
09.00-10.30 Uhr     Vortrag und Diskussion 
„ Obstkrankheiten und Schädlinge erkennen und  
   bekämpfen „ 
   Dr. Alfred Trapp 

 
10.30 -11.00 Uhr      Vortrag 
„Praktischer Streuobstanbau des LPV“ 
  Christoph Mann 

 
11.15-12.00 Uhr     Praktische Vorführung 
Veredelung von Obstbäumen 
  Christoph Mann 

 
12.15-15.00 Uhr     Praktische Vorführung 
Obstbaumschnitt auf einer Streuobstwiese  
des LPV 
  Christoph Mann, Jürgen Mortag und  
  Roderich Wohlgemuth 

Reisertausch 

Die Seminarteilnehmer können Reiser von 
gesunden Obstbäumen, deren Sorten genau 
bekannt sind, zum Tausch mitbringen. 

. 

 
Seminarteilnahmegebühr 10,00 € 
 

 
 
 

Einen durch Corona bedingten Ausfall 
der Veranstaltung geben wir rechtzeitig 

auf unserer Webseite bekannt. 

 

Veranstaltungsort 

 

Naturschutzstation 
Riedelhof Eubabrunn 

Zur Waldschänke 2 
08258 Markneukirchen 

OT Eubabrunn 
 

Tel.:037422/ 40831 
lpv-vogtland@riedelhof.de 

 

www.riedelhof.de 
Veranstalter: 

Landschaftspflegeverband 
„Oberes Vogtland“ e.V. 

 
 
 

     

 
 

 
                                    09.00 bis 15.00 Uhr 

WESTSÄCHSISCHE HOCHSCHULE ZWICKAU

Auf dem Weg zum passenden 
WHZ-Studiengang Ende April 

online informieren 
Vom 26. bis 29. April 2021 finden an der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau (WHZ) Studieninformationstage statt. In der digitalen Akti-
onswoche erhalten Studieninteressierte einen Einblick in die Angebote 
der Hochschule. 
An den vier Tagen gibt es von 15 bis 18 Uhr Online-Beratungen zu den 
vielseitigen Bachelor-, Master- und Diplomstudiengängen und Infor-
mationen rund um Studienfinanzierung, Studienablauf, Wohnen oder 
Auslandsaufenthalte. An digitalen Vorlesungen, die in einem Zeitfen-
ster von 7:30 bis 18:15 Uhr stattfinden, können Interessierte ohne Vor-
anmeldung teilnehmen. 
Mehr Informationen inkl. der genauen Zeiten: www.fh-zwickau.de/hit

Girls und Boys aus ganz Deutschland 
kommen virtuell zu Besuch an die WHZ

Mädchen und Jungen aus ganz Deutschland haben die Möglichkeit, die 
Programme zum Girls‘ bzw. Boys‘Day am 22. April 2021 an der West-
sächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) zu nutzen. Hinter diesem bun-
desweiten Projekt steht der Gedanke, sich klischeefrei Berufe für die 
eigene Zukunft anzuschauen, die immer noch das „Label“ Frauen- oder 
Männerberuf haben.

Über die zentralen Websites des Projektes können sich Schülerinnen und 
Schüler passende Angebote aussuchen. Auch die WHZ hat hier ihre Themen 
eingestellt. Für die digitalen Veranstaltungen gibt es bereits Anmeldungen 
aus ganz Deutschland. Professor*innen und wissenschaftliche Mitarbeitende 
haben Angebote entwickelt, die auch auf Distanz einen spannenden Einblick 
in verschiedene Berufsfelder geben, für die es an der WHZ den passenden 
Studiengang gibt.
Für die Girls werden Einblicke in technische Studienrichtungen gegeben. Die 
Angebote „Dein Tag als Elektrotechnikerin“, „Wie erfahren Programmiererin-
nen, was ihr Programm am Ende eigentlich alles können muss?“, „Künstli-
che Intelligenz in der Bilderkennung oder: Wie Computer sehen und wovon 
sie träumen“ und „Alles über das Studium zur Wirtschaftsingenieurin“ laden 
Mädchen online ein, Labore zu sehen, Experimente durchzuführen und sich 
mit Studentinnen auszutauschen.
Die Angebote für die Boys sind in diesem Jahr besonders gut angekommen – 
alle Plätze, die von den Fakultäten Angewandte Sprachen und Wirtschafts-
wissenschaften angeboten werden, sind schon belegt. „Alles über das Studi-
um im Bereich Gesundheitswirtschaft und Sozialmanagement“ und „Tauche 
ein in die Welt der Sprachen“ stehen für die Jungs auf dem Plan. 
Anmeldungen und Informationen unter: www.fh-zwickau.de/girlsday
Hintergrund:
Berufsorientierung 4.0 – unter diesem Motto stehen der Girls‘Day und 
der Boys‘Day 2021. Die Aktionstage gegen Rollenklischees im Beruf fin-
den bundesweit am 22. April statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie 
ist auch die Berufs- und Studienorientierung derzeit eine Herausforde-
rung. Umso wichtiger werden virtuelle Angebote: Der Girls‘Day und der 
Boys‘Day reagieren darauf und empfehlen Unternehmen und Institu-
tionen, dieses Jahr die Aktionstage digital auszurichten, wenn Präsenz-
veranstaltungen pandemiebedingt nicht realisierbar sind.
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WINTERSPORTVEREIN ERLBACH E.V.

Was für ein Winter!?!
Der Winter 2020/21 war einer, der seinen Namen verdient. Lang anhal-
tende Kälteperioden wechselten ab mit viel Naturschnee und Sonnen-
schein.
Die Loipen am Hohen Brand konnten von Anfang Januar fast bis Ostern 
genutzt werden und das bei teilweise WM-tauglichen Bedingungen.
Auch die Skiwanderwege (nur auf deutscher Seite) konnten über viele 
Wochen gespurt werden. Beeinträchtigungen gab es hier durch Forst-
arbeiten. Insgesamt wurden durch den WSV Erlbach 16 Loipenpräpara-
tionen durchgeführt.
In einem „normalen“ Winter hätte es Skibetrieb am Kegelberg von 
Weihnachten bis Ostern mit großem wirtschaftlichen Erfolg gegeben. 
Bis Mitte Januar gab es noch Hoffnung, dass mit dem vorliegenden 
Betreiberkonzept doch noch Skibetrieb möglich sei. Im unteren Hang-
bereich wurden im Dezember und Anfang des Jahres kalte Nächte für 
einige Stunden Beschneiung genutzt und es konnte nach den Schnee-
fällen im Januar die Vogtlandpiste, der Lotzerschwung und die Skiwie-
se maschinell präpariert werden. Dann wurde in Sachsen die Skisaison 
coronabedingt für beendet erklärt.
Mit den Loipen, Skiwanderwegen und den Rodelhängen war der Kegel-
berg trotzdem über viele Wochen ein Ort, an dem man bei sehr guten 
Bedingungen Wintersport betreiben und sich erholen konnte - aller-
dings ohne Lift. Die positive Resonanz und Dankbarkeit vieler Lang-
läufer, Tourengeher und Snowboarder hat uns überrascht und sehr ge-
freut. Das bietet auch ein Potenzial für die Zukunft. Auch lernte man 
wieder etwas schätzen, das über Jahre selbstverständlich war. Viele 
Skifahrer haben ihre Langläufer herausgesucht oder sind wie früher mit 
den Ski auf dem Rücken auf den Berg gestiegen, um dann bei herr-
lichstem Winterwetter die Schwünge z.T. im Tiefschnee zu genießen.
Danke an alle, die bei der Umsetzung von der Vorbereitung im Herbst 
über die Beschneiung, die Präparation, die Parkplatzräumung (Bauhof) 
und die Informationsarbeit (Touristinfo Erlbach) mitgeholfen haben.
Über unsere Spendenbox am Lift, den Verkauf virtueller Skipässe und 
z.T. spontane Zuwendungen uns verbundener Wintersportler konnten 
wir zumindest einen Teil der anfallenden Kosten begleichen. Auch hier 
waren wir sehr erfreut über eine nicht zu erwartende Resonanz. Danke 
an alle Unterstützer und Sponsoren.

Den Coronabeschränkungen fielen leider alle Wettkämpfe und 
Jubiläen (50 Jahre Liftbetrieb, 40. Kegelbergrennen) zum Opfer. 
Wir werden die Jubiläen im kommenden Winter entsprechend 
nachholen.
Der Kegelberg wird aktuell auf den Sommerbetrieb vorbereitet 
- Beschneiung, Technik und Lift sommerfest gemacht, Pascher-
pfad und Mountainbikestrecken hergerichtet. Hoffentlich kann 
bald die Ausflugsgaststätte „Einkehrschwung“ wieder Gäste be-
grüßen. 
Geplant sind folgende Öffnungen der Berghütte:
13.5. Himmelfahrt; 23.5. Pfingstsonntag; 21.8. Bergsommer; 
5.9.  8. Tour de Erlbach
Die Arbeiten zum Projekt „neues Kassensystem/Neubau Talsta-
tion“ beginnen im April und sollen Ende Oktober abgeschlossen 
sein. Für den Fortbestand des Skigebietes ist diese Maßnahme 
unerlässlich. Eine Leader-Förderung von 50% wird dazu genutzt, 
die Eigenmittel teilen sich der Betreiber WSV Erlbach und die 
Stadt als Eigentümer.
Zudem wird der kleine Lift auf die westliche Hangseite versetzt 
und auf 100m verlängert. Dadurch wird das Anfängergelände der 
„Skiwiese Else“ aufgewertet und der Zugang vom Parkplatz wird 
besucherfreundlicher (fast ohne Aufstieg) gestaltet.
Bis bald am Kegelberg!

Norbert Dick
Vorsitzender WSV Erlbach e.V.

Fotos: WSV Erlbach
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               Kindesumgang?

Fragen oder
          Probleme
                  im Arbeitsrecht
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Frühjahrsputz auf den Erlbacher 
Spielplätzen

Viele fleißige Helfer haben im vergangenen Jahr mitgeholfen, den Eu-
babrunner Spielplatz wieder zu dem zu machen, was ihn ausmacht – 
einen Ort zum Verweilen und Entspannen für Familien, vom Kleinkind 
bis zu den Großeltern, in einer wunderbaren landschaftlichen Umge-
bung.
Der Frühling ist erwacht. Man hört wieder Kinder schreiend und la-
chend im Sonnenschein die Spielgeräte nutzen.
Der Winter hat aber seine Spuren hinterlassen. Die Wiese gehört ge-
recht, der Volleyballplatz ebenso, der Rest des Zaunes zur Waldstraße 
soll noch instandgesetzt werden.
Außerdem wollen wir das alte, wieder reparierte Kinderkarussell auf 
dem Spielplatz hinter der Turnhalle aufstellen und diesen ebenfalls 
in einen guten, sauberen Zustand versetzen. Gerade das Karussell 
braucht noch einen Boden und die Sitzbank, zudem muss es in ein fe-
stes Fundament verankert werden.
Viel Arbeit also!
Aber wie heißt es so schön: Viele Hände - schnelles Ende.
Um vorab die größeren Arbeiten, Karussell und Zaun gut vorbereiten 
zu können, bitten wir interessierte und engagierte Helfer, uns telefo-
nisch oder per Mail zu kontaktieren.
Diese Arbeiten würden wir separat laufen lassen, da sie nicht an einem 
Vormittag zu bewältigen sind.
Den Frühjahrsputz wollen wir am Samstag, dem 24.4. von 9:30 Uhr 
bis 11:30 Uhr, auf dem Spielplatz Eubabrunn und auf dem Spielplatz 
im Park mit euch gemeinsam bei hoffentlich schönem Wetter durch-
führen. Bringt bitte Rechen mit. Falls andere Gerätschaften benötigt 
werden, sorgen wir dafür.
Kontakt: Touristinfo Erlbach, 037422/6125, info@erlbach-vogtland.de 
oder worbs-erlbach@t-online.de

Ortschaftsrat Erlbach

Weitere Infos unter: www.schneider-business.com

Zur Vergrößerung
unseres Teams suchen  
wir ab sofort :

ÿ Technisch- Kaufmännische Fachkraft (M/W/D)
ÿ Fliesen- Platten- Mosaikleger (M/W/D)
ÿ Monteur Sonnenschutz / Mechatroniker (M/W/D)
ÿ Auch Azubis zu den oben genannten Stellen sind willkommen

Wir suchen DICH! 
Alle Jobangebote finden Sie unter: 
www.schneider-business.com 

Mit einer neuen Terrasse in den Frühling starten - Wir planen Ihr Projekt!

Weitere Infos unter: www.schneider-business.com

rohe stern

Große Auswahl an:
- Terrassenplatten
- Fliesen
- Baustoffe 
Außerdem:
- Markisen
- Sonnenschutz
- Insektenschutz

Auch in Corona-Zeiten sind wir für Sie da!

037423 / 7895-1

Fotos von der Frühjahrsputz-Aktion im letzten Jahr
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Es ist vorbei. 
Ganz ruhig bin ich jetzt. 
Erlöst, befreit, mir selbst zurückgegeben. 
 
In tiefem Schmerz aber         
dankbar für die schöne 
gemeinsame Zeit, die wir 
zusammen verbringen durften, 
müssen wir Abschied nehmen 
von unserer geliebten Mutter, Oma und Uroma 
 
Sie fehlt uns. 
 

Gerda Monika Herrmann 
geb. Krauß 

geb. 26.12.1944    gest. 22.3.2021 
 
In Liebe 
Sohn Uwe, Birgit 
Enkelin Ute, Christian, Moritz, Bastian und Maja 
Enkelin Sylke, Kevin, Lea und Denis 
 
Einen großen Dank an das Pflegeteam Roth und an das Bestattungshaus Dobenecker. 

Es ist vorbei. 
Ganz ruhig bin ich jetzt. 
Erlöst, befreit, mir selbst zurückgegeben. 

In tiefem Schmerz aber 
dankbar für die schöne 
gemeinsame Zeit, die wir 
zusammen verbringen durften, 
müssen wir Abschied nehmen 
von unserer geliebten Mutter, Oma und Uroma 

Sie fehlt uns. 

Gerda Monika Herrmann
geb. Krauß

geb. 26.12.1944 gest. 22.3.2021
In Liebe 
Sohn Uwe, Birgit 
Enkelin Ute, Christian, Moritz, Bastian und Maja 
Enkelin Sylke, Kevin, Lea und Denis 

Einen großen Dank an das Pflegeteam Roth 
und an das Bestattungshaus Dobernecker.

Danksagung
Nachdem wie Abschied genommen haben von

Peter Eßbach
* 4. Oktober 1954     † 27. Februar 2021

möchten wir allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Kollegen 
für die dargebrachten Beileidsbekundungen 

danken

In stiller Trauer und Dankbarkeit 
Ehefrau Birgit und Familie

Markneukirchen, im März 2021

Suche Arbeit, KEINE ZEITAR-
BEIT u. kein Verkaufsfahrer!  
Fs. Pkw sowie Gabelstaplerschein 
mit Zusatzsch. Hochregal vorh.  
Tel. 037422-399817 o. 0152-06537956

 • Dachdecker 
 • Klempner
Dachdeckungen Markneukirchen

Telefon : 037467 661379 • Fax: 037467 690795 • Mobil: 0151 11746661
Apian-Bennewitz-Str. 19 • 08258 Markneukirchen • rico-doerfler@t-online.de 

info@dachdecker-scholz.de

Karl-Heinz Scholz
Dachdeckermeister - und Klempner

Bergblick 16 ·
08258 Landwüst 
Tel.  03 74 22 - 26 20
Fax  03 74 22 - 4 51 66
Handy: 0172 - 9314727

Gunzener Straße 15 
08258 Markneukirchen/OT Breitenfeld

Tel. 037422 / 74300 • Fax 74636 • Funk 0171 / 3779877
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Kirchliche Nachrichten 
 
EV.-LUTH. KIRCHGEMEINDE MARKNEUKIRCHEN 
für MARKNEUKIRCHEN, ERLBACH und LANDWÜST 
www.kirchgemeinde-markneukirchen.de 
Markneukirchen, Alte Kirchstraße 4 
 
Samstag, 10.04.2021 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im  

Pflegheim  
Sonntag, 11.04.2021 10.00 Uhr gem. Gottesdienst in der  

St.Michaelis Kirche Adorf 
Samstag, 17.04.2021 10.15 Uhr Predigtgottesdienst im  

Pflegeheim 
Sonntag, 18.04.2021 9.30 Uhr  Predigtgottesdienst in  

Markneukirchen  
   9.30 Uhr Predigtgottesdienst in Erlbach 
   14.00 Uhr Predigtgottesdienst in Landwüst 
Montag, 19.04.2021 19.30 Uhr Gebetsandacht in der  Kirche  

Erlbach 
 
Alle Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Hygiene-
bestimmungen statt. 
 
Auf Grund der aktuellen Coronasituation finden zur Zeit keine Kinder-
veranstaltungen statt. 
 
Hinweis zu den Erreichbarkeiten der Pfarrämter: 
Die Pfarrämt  sind während der aktuellen Einschränkungen für Besu-
cher geschlossen. 

er

Die Kommunikation per Telefon oder E-Mail ist uneingeschränkt 
möglich. 
Eine Terminvereinbarung ist nach vorheriger telefonischer Absprache 
möglich. 
Telefon:  Pfarramt Markneukirchen  037422 2006 

Pfarramt Erlbach  037422 6348 
E-Mail:  info@kirchgemeinde-markneukirchen.de 
 
KATHOLISCHE PFARRGEMEINDE 
Markneukirchen, Erlbacher Straße 45 
Jeden Sonntag  10.00 Uhr  Hl. Messe in Adorf 
Jeden Mittwoch  17.00 Uhr  Hl. Messe in Markneukirchen 
 
Donnerstag, 13.05.21  10.00 Uhr  Hl. Messe in Adorf 
Pfingstmontag, 24.05.21 10.00 Uhr  Hl. Messe in Markneukirchen 
Mittwoch, 26.05.21  keine Hl. Messe in Markneukirchen 
 
LANDESKIRCHLICHE GEMEINSCHAFT 
Markneukirchen, Roter Markt 15 
 
Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Markneukirchen im Roten Markt 15 
 
Sonntag, 11.04. 17.00 Uhr  Gemeinschaftsstunde 
Freitag, 16.04. 16.30 Uhr  Koje-Kinderkreis in der  

Bennewitz 
Sonntag, 18.04. 17.00 Uhr  Gemeinschaftsstunde 
+ 3107 Koje.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 3107 Alpha-Kurs.pdf 
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B E S T A T T U N G S H A U S

Adorfer Str. 12
08258 Markneukirchen / V.
Telefon (037422) 2412

Hier läuft
    Alpha online

Entdecke Leben Glaube Sinn

Wann

Wo

Kontakt

Anmeldung

Abenteuerlustig?
Willkommen bei Alpha!
Starte dein Abenteuer und
entdecke Leben, Glaube, Sinn.

Alpha ist ein Glaubenskurs mit rund 
dreizehn Treffen, die in entspannter 
Atmosphäre stattfinden.

Bei jedem Treffen gibt es Spaß, ein 
spannendes Thema und Austausch in 
Gesprächsgruppen, alles per 
Videokonferenz. 
 
Dazu bist du herzlich eingeladen.

Per Videokonferenz mit dem 
Programm "Zoom". Computer, 
Tablet oder Smartphone mit 
Internetanschluss wird benötigt.

Start: 15. April 2021 
donnerstags, 19.30-21.00 Uhr

Pfarrer Jan Dechert 
Telefon: 037422 - 6348 
Pfarrer Burkhard Wagner 
Telefon: 037423 - 2383

Telefon: 0374226348 / 0374232383 
E-Mail: kg.erlbach@evlks.de 
     kontakt@kirche-adorf.de
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gStr. des Friedens 28
Tel. 037422-749266

Bei uns erhältlic
h:

Verschiedene Sorten an leckerer 

Marmelade aus eigener Herstellung.

AV Germania Markneukirchen
Liebe Mitglieder, liebe Kinder, Jugend-
liche und Eltern, werte Sponsoren und 
Gönner unseres Vereins,

das Jahr 2020 hat uns alle vor neue 
Herausforderungen gestellt. Die Pan-
demie hat das gesellschaftliche Leben 
fast gänzlich zum Erliegen gebracht, 
und unser Traum, das Mannschaftsrin-

gen in Markneukirchen in der höchsten Liga, der Bundesliga, auszutragen, 
wurde ebenfalls ausgebremst. 
Diese Pandemie beeinflusst und beeinträchtigt unser aller Berufs- und 
Schulalltag und lässt eine aktive Freizeitgestaltung in unserer Sportstätte 
leider nicht zu. Obwohl wir wie alle Bundesligisten ein gutes Hygiene-
konzept ausgearbeitet hatten, fanden leider für unsere Mannschaft nur 
3 Kämpfe, darunter ein Heimkampf, statt. Wir hätten mit Sondergeneh-
migung des Gesundheitsamtes eventuell weitere Kämpfe – wenn auch 
ohne Zuschauer - austragen können, aber die Gesundheit unserer Sport-
ler und aller Verantwortungsträger war uns wichtig genug, um uns aus 
der Liga zurückzuziehen. Gleiche Entscheidungen der übrigen Bundesli-
gisten zwangen den Deutschen Ringerbund zum generellen Abbruch der 
Saison. Aber auch die Einzelwettkämpfe fielen der COVID-19-Pandemie 
zum Opfer. 
Und auf Grund der Kontaktbeschränkungen musste leider auch die jähr-
lich im 2. Quartal stattfindende Mitgliederversammlung im Jahr 2020 
unterbleiben – inwieweit sie in diesem Jahr planmäßig durchgeführt 
werden kann, werden wir gemäß den Regelungen der geltenden CORO-
NA-Schutzbestimmungen organisieren oder unterlassen müssen. 
Ungeachtet dessen gehen die Baumaßnahmen an unserem dritten An-
bau weiter, und auch der Vorstand trifft sich mit gebührendem Abstand 
einmal monatlich.
Wir freuen uns und danken Euch allen, dass Ihr auch in dieser schwie-
rigen Zeit und trotz eingeschränkter Trainingsbedingungen dem Verein 
die Treue haltet. Denn die Abmeldungen aus dem Verein halten sich im 
Rahmen, und so können wir zum Beginn des Jahres 2021 auf eine stolze 
Mitgliederzahl von 218 verweisen, darunter 50 Kinder und 21 Jugendliche. 
Wir möchten erinnern, dass gemäß unseren Statuten der Mitgliedsbei-
trag am 20.04.2021 fällig und – soweit eine entsprechende Vereinba-
rung vorliegt – im Lastschriftverfahren eingezogen wird. Aus Gründen 
der Gemeinnützigkeit und wegen beantragter Fördermittel ist es leider 
nicht zulässig, Mitgliedsbeiträge 
zu erlassen. Wir haben seitens des 
Vorstandes allerdings beschlos-
sen, dass wir für Kinder und Ju-
gendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr die Hälfte des Mit-
gliedsbeitrages durch den För-
derverein erstatten. 
Wir bedanken uns auch bei unse-
ren Sponsoren und Spendern, die 
trotz sicherlich eigener wirtschaft-
licher Schwierigkeiten uns im Jahr 
2020 die Treue gehalten haben. 
Und wir hoffen und wünschen, 
dass sie uns auch im laufenden 
Jahr 2021 unterstützen werden.
Nun wollen wir in diesem Jahr 
einen neuen Anlauf nehmen 
und unsere Sportler ab Herbst in 
der Bundesliga, die in 4 Staffeln 
mit insgesamt 26 Mannschaf-
ten starten wird, über die Matte 
schicken. Wir sind enthusiastisch 
genug, dass wir glauben, den an-
gestammten Bundesligisten „ein 
Bein stellen zu können“. 

Auch für Einzelmeisterschaften werden einige unserer Sportler durch 
die Bundestrainer hoffentlich wieder nominiert werden und zu Kadet-
ten-, Europa- und Weltmeisterschaften im Juniorenbereich antreten und 
internationale Turniere bestreiten können. Diese dort gesammelten wert-
vollen Erfahrungen können und werden sie in die Trainingseinheiten und 
Mannschaftswettkämpfe mit einbringen. 
Wir wünschen uns, dass sich Eltern bereitfinden, sich als Betreuer und 
Übungsleiter für die Kinder und Jugendlichen unseres Vereins zur Verfü-
gung zu stellen. Gerne hätten wir mehr Erwachsene, in der Regel ehema-
lige Ringer, die die Trainings- und Übungsarbeit mit unserem sportlichen 
Nachwuchs auf breitere Schultern verteilen. 
Wir als Vorstand können lediglich die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen schaffen. Mit unserem über das LEADER-Programm geförderten 
dritten Anbau an die Ringerhalle gestalten wir die Trainingsstätte noch 
attraktiver. Zusätzliche Spenden, wie z.B. Crowdfunding – 99 Funken über 
die Sparkasse Vogtland, und ein hoher Anteil Eigenleistung und Eigen-
mittel sorgen für eine neue Heizung und eine ansprechende Ausstattung 
der neuen Räumlichkeiten. 
Wir hoffen, dass wir bald wieder unsere Sportstätte öffnen und ein kon-
tinuierliches Training durchführen dürfen, bei dem auch der Spaß nicht zu 
kurz kommen soll.

Markneukirchen, April 2021

Jens Berndt
Vorsitzender
Im Namen des Vorstandes
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